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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.07.1972

Norm

StPO §400

StVG §1 Z4

StVG §106

Rechtssatz

Die Haft eines ge4üchteten Strafgefangenen von der Festnahme bis zur Wiedereinlieferung in die zuständige Anstalt ist

ex lege Strafhaft. Eine beschlußmäßige Anrechnung gemäß § 400 StPO findet daher nicht statt.
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